
Satzung 

des Wasserverbandes Unteres Störgebiet 

über die Erhebung von Kostenerstattungen und Gebühren 

für die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Breitenburg 

(Kostenerstattungs- und Gebührensatzung) 

 

Berechtigt durch  

- § 44 Abs. 1, Abs. 3 Satz 6, § 46 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG),  

- § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 1, § 4, § 6 Abs. 1 bis 7, § 9 a und § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 

Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), 

- §§ 1, 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-

AbwAG) vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425) 

sowie  

- den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der 

Abwasserbeseitigung zwischen dem Wasserverband Unteres Störgebiet und der 

Gemeinde Breitenburg vom 14.12.2017 

erlässt der Wasserverband Unteres Störgebiet unter Hinweis auf die Beschlussfassung 

durch den Verbandsausschuss vom 15. Dezember 2025 folgende 1. Nachtragssatzung: 

 

 

I. Abschnitt 
 
Im § 8 Gebührensätze  
 
wird Abs. 1 geändert in 
 
(1) Die Abwassergebühren betragen: 

 
a. Schmutzwasserbeseitigung    4,86 EUR/cbm 

  
b. Niederschlagswasserbeseitigung    0,40 EUR/qm. 

 
 

Abschnitt II 
 
Diese 1. Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Beschlossen durch den Verbandsausschuss. 
 
 
Breitenburg, den 15. Dezember 2025 
 
 
 
___________________________ 

- Verbandsvorsteher - 


